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„Der Wein."
„WaS soll auS der Welt noch werden,
Wenn niemand mehr sausen will/

Frei nach Schcssel.

Das Motto ist noch etwas derber, als dasjenige von Herrn College» M.
in Nr. 5 der „Pädag. Bl.", aber jedensalls ganz seinem Sinn und Geist ent-
sprechend, denn wem ein Glas vom edelsten Rebensaft das Köstlichste ist in diesem

Leben, der kann ja nicht anders, als mit lautem Wehrufe einstimmen in obiges
Motto, wenn er sieht, wie das blaue Kreuz, des Alloholgegnerbund, der Guttem-
plcrorden und korndili ckietu sogar eine katholische Abstinentenliga osfen

und unverhohlen dahin streben, den Weingenuß nach Möglichkeit zu beschränken,

ja sogar ganz zu unterdrücken.
Wichtig ist der Weinbau in unserm Lande, das lehrt ein kurzer Blick

auf die gewaltigen Ziffern, welche die Produltion und den Konsum dieses edlen
Getränkes in der schönen Schweiz markieren, und ganz geziemend ist cS daher,
wenn besonders jene den Wein loben, denen er Brot und Verdienst bringt. Und
das sind nicht bloß die Weinbauer und Weinhüudler, »ein, noch eine ganze
Reihe anderer Berussarten schulden dem Bachus Dank für die Vermehrung ihr.s
Gewerbes und Einkommens. Zwar ist allerdings hiebet nickt bloß der Wein-,
sondern jeder Altoholgenuß beteiligt, aber immerhin spielt der Wein eine Haupt-
rolle, man vergleiche nur die Zahlen der konsumierten G.tränke.

Da sind in erster Linie die Aerzte, die Irrenärzte, die Nick ter, Polizisten,
Gefängnisbeamten und auch die Totengräber zu nennen. Wenn es wahr ist, wie
der hochw, Bischof Egger behauptet, daß von 1884—1889 bei einer Kranken-
lasse, die Abstinenten bloß 7,43, die Nicht Abstinenten aber 26,18 Krankheits»
Wochen zählten, so ist es doch sonnenklar, daß durch die Abstinenz die Aerzte
kollossal geschädigt wurden, und ich kann die Herren Ming und Forel zc. gar
nicht begreisen, daß sie gegen den Wein, überhaupt gegen den Alkohol eifern,
der ihnen doch soviel Verdienst verschafft.

Tasselbe ist bei den Richtern und Polizeibeamten der Fall. Die Statistik
berechnet, daß zirka ein Drittel derselben überflüssig würden, wenn niemand
mehr trinken wollte. Was sollte man denn mit diesem arbeitslos gewordenen
Personal anfangen, jetzt, wo immer und immer wieder über Arbeitslosigkeit ge»

klagt wird? Und zu guter letzt verhindern der Wein und seine Verwandten
auch die drohende Uebervölkerung der Erde und geben den Totengräbern durch-
schnittlich den neunten Teil mehr Arbeit, als sie sonst hätten.

Auch wir Lehrer haben alle Ursache, dem Wein dankbar zu sein. Wie
Herr M. sagt, Paßt der Wein „siir alle Stände, für alle Temperamente und
Charaktere, für alle Jahres- und Tageszeiten, für alle Lagen und Verhältnisse."
Und besonders zuträglich ist er der Schuljugend. Wenn die nichts trinken würde,
wäre sie viel zu klug. Aber die Alkoholika setzen die Empfänglichkeit des jngend-
lichen Gehirns für die Unterrichtsgegenstände auf das zuträgliche Maß herunter,
es braucht mehr Mühe und Arbeit und infolge dessen auch mehr Lehrer, und diese

find eher berechtigt, über Arbeitslast zc. zu klagen und mehr Gehalt zu verlangen.
Und welch vorzügliche Dienste leistet der Wein dem Eraminanden. Wenn

der Kopf glüht und Pulse fliegen, wenn die Gedanken sich jagen in dem wohlig
aufgeregten Gehirn; wie leicht erscheinen da die Fragen der Examinatoren, wie
ficher ist da das Urteil auch über fernliegende Gegenstände. Jedem Prüfling
sollte eigentlich von Rechtswegen vor jeder Examenstunde ein halber Liter vom
.Bessern" verabfolgt werden. Die Klagen über mangelhaste Seminarbildung
würden rasch verschwinden.

Ueber die Dichter und Schriftsteller, denen der Wein die nötige Begeisterung
schasst, will ich mich nicht verbreiten. Aber Herr M. scheint bei Abfassung seiner
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„harmlosen Naturstudie" auch etwas zu wenig oder dann zu schlechten Wein
genossen zu haben, und ich möchte ihm alle» Ernstes raten, sich bei weitern
„Naturstudien" in richtiger Anwendung seiner Ausführungen entweder ein gröberes
Quantum, oder eine bessere Marke zu leisten. I. Albert.

Die schweizerischen tzrziehungsdirektoren
besammelten sich den 19. März in Baden. Ihre Konferenz war laut ,N. Z.
Z," besucht von den Departementsvorstehern der Kantone Zürich (Negierungsrat
Grob), Bern (Gobat), Luzcrn (During), Sckwyz (Minet), Glarus (Sckropp), Zug
(Weber), Freiburg (Python), Solothuru (Munzingcr), Basellaud (Bay), St.
Gallen (Kaiser), Äraudünden (Vital), Aargau (Käppeli), Thurgau (Kreis), Waadt
(Virienx), Neuenburg (Perrochet), Genf (Favon und Professor Sueß.) Nicht
vertreten waren die Kantone Nidwaldcn, Baselstadt, Schafshausen, Appenzell
A.-Rh., Uri, Appenzell J.-Nh. und Tessin. Die Verhandlungen wurden geleitet
von Erziehungsdireltor Dr. Kaiser in St. Gallen. Das eidgenössische Erzieh-
ungsdepartement des Innern war, net auckienckum rofvronckuin, vertreten durch
Prof. Geiser in Zürich. Ein Memorial der Berner Regierung vom 3. März
verlangte, dab der Bundesrat auf das Matnritätsreglemcnt zurückkomme und
dasselbe abändere. Eventuell solle der Bundesrat die Angelegenheit der Bundes-
Versammlung vorlegen, indem der Bundesrat in Sachen nicht kompetent sei.

Negiernngsrat Düring bezweifelte ebenfalls die Kompetenz des Bundesrates, fand
aber, es sei die Kompetenzfrage dermalen unberührt z» lassen und zu gewärtigen,
wie der Bundesrat sich zur Sache stellen werde. Materiell sehte Herr Düring
auseinander, dab das vorliegende Reglement vom 28. Dezember 1899 weder
nach den Vorschlägen der eidgenössische» Maturitätskommission noch nach den

Beschlüssen der Erziehungsdireltore» vom 1. September 1899 sormuliert sei.

Es gehe über die letzteren hinaus, und es würde den Kantonen unmöglich sein,

ihm Nachachtung zu verschaffe». Die Diskussion pflichtete dem Redner bei.

Von allen Seiten wurde betont, dab das Reglement praktisch undnrch-
führbar fei, weil es den einzelnen Kantonen ganz bedeutende finanzielle und
anderweitige Leistungen auferlegen würde. Aus der Diskussion ergab sich ferner
die Tatsache, d>b der gröbte Teil der Kantone, mehr als Dreiviertel nicht im
stände wären, den Anforderungen des Reglementes zu entsprechen. Einzig Genf
machte eine Ausnahme, dessen Schulorganisation mit seiner Dreiteilung des

Gymnasiums das Reglement angepaßt ist. Auber Genf sprach sich kein Ver-
treter zu Gunsten des Reglementes aus. Herr Düring beantragte schließlich,
eS sei der Bundesrat zu ersuchen, das Reglement nochmals in Erwägung zu
ziehen und es zu sistieren, in der Meinung, daß inzwischen die Kantone nach
dem bisherigen Reglement die Prüfung abnehmen. (Ist nun bere ts geschehen).

Der Antrag hatte die Meinung, das eidgen. Departement des Innern
werde die ErziehuugSdirektoren zu einer Konferenz einladen, um an dieser die

Begründung der Abänderungen im einzelnen entgegenzunehmen. Favon schlug
aber vor, die Beratung über den Antrag heute gor nickt vorzunehmen, weil die

Angelegenheit zu wenig abgeklärt und zu wenig vorbereitet sei, und weck auch

noch die eidgen. Maturitätskommission begrüßt werden müßte. Der Antrag-
steller wollte erst auf einer nächsten Kon'errnz die Angelegenheit behandeln.
Mit ollen gegen zwei Stimmen wurde aber sofortiges Eintreten beschlossen, und
mit gleicher Stimmenzahl wurde der Antrag Düring angenommen in der

Meinung, das sei die denkbar würdigste Fcrm, in der man dem Bundesrate
das Begehren um Abänderung eines von allen Seiten beanstandeten Erlasses
unterbreiten könne.


	"Der Wein"

